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Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen der Behörden, Verbände und der sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden mit Schreiben vom 03.07.2025 insgesamt 25 Behörden sowie anderweitige Träger öffentli-
cher Belange zu einer Stellungnahme aufgefordert. Sie hatten bis zum 08.08.2025 Zeit sich zu äußern. Parallel hierzu wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit (inkl. Verbände) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
 
Von 16 Behörden, Verbänden und Trägern wurden Anregungen, Bedenken und Hinweise vorgebracht. Dies sind: 

1. Amprion GmbH   Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund 
2. Amt für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung 
  Fronhof 12 86152 Augsburg 

3. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

  Bismarckstraße 62 86391 Stadtbergen 

4. Amt für ländliche Entwicklung Schwaben   Dr.-Rothermel-Straße 12 86381 Krumbach 
5. Bund Naturschutz in Bayern e.V.   Heilig-Kreuz-Straße 6 86152 Augsburg 
6. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr  
  Fontainengraben 200 53123 Bonn 

7. Gemeinde Oberottmarshausen   Am Alten Markt 3 86845 Großaitingen 
8. Handwerkskammer für Schwaben   Siebentischstraße 52 – 58 86161 Augsburg 
9. Industrie-und Handelskammer   Stettenstraße 1 + 3 86136 Augsburg 
10. Landratsamt Augsburg Sachgebiet 501 Prinzregentenplatz 4 86150 Augsburg 
11. LEW Verteilnetz GmbH   Schaezlerstraße 3 86150 Augsburg 
12. Regierung von Schwaben - Höhere Landes-

planungsbehörde 
  Fronhof 10 86152 Augsburg 

13. Regionaler Planungsverband Augsburg   Prinzregentenplatz 4 86150 Augsburg 
14. Staatliches Gesundheitsamt   Prinzregentenplatz 4 86150 Augsburg 
15. Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  Förgstraße 23 86609 Donauwörth 
16. Zweckverband Staudenwasser Versorgung   Waldstraße 4 86868 Mittelneufnach 
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1 Behörden, Verbände und Träger hatten keinerlei Anregungen oder Bedenken, diese sind: 

1. Schwaben Netz GmbH   Bayerstraße 45 86199 Augsburg 
 
 
 
 
8 Behörden, Verbände und Träger haben sich nicht geäußert, diese sind: 

1. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege   Postfach 10 02 03 80076 München 
2. Bayerischer Bauernverband   Pröllstraße 20 86157 Augsburg 
3. Deutsche Telekom Technik GmbH  Gablinger Straße 2 86368 Gersthofen-Hirblingen 
4. Erdgas Schwaben   Bayerstraße 43 86199 Augsburg 
5. Gemeinde Grossaitingen   Am Alten Markt 3 86845 Großaitingen 
6. Gemeinde Kleinaitingen   Am Alten Markt 3 86845 Großaitingen 
7. Kreisheimatpflegerin Dr. Claudia Ried Prinzregentenplatz 4 86150 Augsburg 
8. Stadt Bobingen   Rathausplatz 1 86399 Bobingen 

 
 
 
Von der Öffentlichkeit wurden keinerlei Anregungen, Bedenken und Hinweise vorgebracht. 
  



Gemeinde Wehringen Projekt 6905 
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher Neoen" und 
13. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan in diesem Bereich 19.08.2025 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und der der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

www.lars-consult.de 3

 
Die folgenden Behörden, Verbände und Träger öffentlicher Belange äußerten Anregungen, Bedenken und Hinweise: 
 

1. Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 
(Stellungnahme vom 01.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Der Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanes liegt teilweise in den bis zu 2 x 
35,00 m = 70,00 breiten Schutzstreifen der im Betreff genannten Höchst-
spannungsfreileitungen.  
 
Den Leitungsverlauf mit Leitungsmittellinien, Maststandorten und Schutz-
streifengrenzen haben wir in den zeichnerischen Teil des Bebauungspla-
nes im Maßstab 1: 1000 mit Datum vom 30.07.2025 eingetragen. Sie kön-
nen diesen aber auch unserem beigefügten Lageplan im Maßstab 1: 2000 
entnehmen. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich 
die tatsächliche Lage der Höchstspannungsfreileitungen ausschließlich aus 
der Örtlichkeit ergibt.  
 
Dem o. g. Bauleitplan stimmen wir unter folgenden Bedingungen zu: 

 Die Höchstspannungsfreileitungen werden mit Leitungsmittellinie, 
Maststandorten und Schutzstreifengrenzen nachrichtlich im zeich-
nerischen Teil des Bebauungsplanes dargestellt.  

 Die Schutzstreifen der Freileitungen – wie im v. g. zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplanes dargestellt - werden von den Batterie-
speichermodulen weiterhin freigehalten. Hierzu bitten wir die 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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1. Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 
(Stellungnahme vom 01.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Baugrenze im Spannfeld Maste 222 bis 223 am Schutzstreifenrand 
zu definieren.  

 Im Schutzstreifen der Leitungen dürfen nur solche Anpflanzungen 
vorgenommen werden, die eine Endwuchshöhe von maximal 3 m 
erreichen. Als Anlage ist beispielhaft eine Gehölzliste mit entspre-
chenden Endwuchshöhen beigefügt.  
 
Durch höherwachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. 
außerhalb der Leitungsschutzstreifen angepflanzt werden, besteht 
die Gefahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch die 
Höchstspannungsfreileitungen beschädigt werden. Aus diesem 
Grund bitten wir Sie zu veranlassen, dass in diesen Bereichen Ge-
hölze zur Anpflanzung kommen, die in den Endwuchshöhen ge-
staffelt sind. Anderenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung 
erforderlich.  
 
Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die 
Leitungen gefährdende Höhe erreichen, ist der Rückschnitt durch 
den Grundstückseigentümer/den Bauherrn auf seine Kosten 
durchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundstücksei-
gentümer/der Bauherr der vorgenannten Verpflichtung trotz 
schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemessenen Frist 
nicht nach, so ist die Amprion GmbH berechtigt, den 
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1. Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 
(Stellungnahme vom 01.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
erforderlichen Rückschnitt zu Lasten des Eigentümers/des Bau-
herrn durchführen zu lassen.  
 
Die Leitungen und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich 
bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch für schwere Fahrzeuge 
zu gewährleisten. Alle die Höchstspannungsfreileitungen gefähr-
denden Maßnahmen sind untersagt.  

 Im Textteil des Bebauungsplanes wird folgender Hinweis aufge-
nommen: „Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungs-
pflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitungen bzw. in 
unmittelbarer Nähe dazu sind der Amprion GmbH Bauunterlagen 
(Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über 
NN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw. dem 
Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer/ 
Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der 
Zustimmung durch die Amprion GmbH.“  

Wir bitten Sie, unsere v. g. Auflagen in den Bebauungsplan zu überneh-
men und uns weiter am Verfahren zu beteiligen.  

Gegen die geplante Änderung des Flächennutzungsplans bestehen aus un-
serer Sicht keine Bedenken.  
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1. Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 
(Stellungnahme vom 01.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Ferner gehen wir davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungslei-
tungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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2. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Fronhof 12, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 08.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Die vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Augs-
burg wahrzunehmenden Interessen werden durch die Planung zu dem im 
Betreff genannten Verfahren nicht berührt. 
 
Das ADBV Augsburg hat darum keine Einwendungen gegen die Planun-
gen. 
 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen  

- Mangelnde Koordinatengenauigkeit  

Im Planungsgebiet weisen nach unseren Unterlagen die Grenzpunktkoor-
dinaten der Flurstücke 812, 813 und 814 hohe Standardabweichungen  
(< 30 cm) auf und entsprechen damit nicht heutigen Genauigkeitsanforde-
rungen (< 3cm). 

Es ist daher bei der Planung und der späteren Realisierung in der Örtlich-
keit (z.B. Zaunbau, Grenzbebauung) mit Unsicherheiten zu rechnen, die 
sich mittels einer Grenzfeststellung beheben lassen. 

Ein Antrag auf amtliche Grenzfeststellung und -abmarkung beim ADBV 
Augsburg wird deshalb empfohlen. 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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3. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bismarckstraße 62, 86391 Stadtbergen 
(Stellungnahme vom 04.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Zu der o.g. Maßnahme wird vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Augsburg wie folgt Stellung genommen:  

Forstfachliche Belange  

Forstfachliche sind von o.g. Vorhaben nicht betroffen.   

 
Landwirtschaftliche Belange  

1. Flächenverlust  

Landwirtschaftliche Belange sind durch den Verlust von ca. 7,3 ha Acker-
fläche betroffen. 6, 3 Hektar für den Batteriespeicher mit Eingrünung und 
ein weiteres Hektar für die externe Ausgleichsfläche.   

 
2. Bodenverlust  

Überplant werden Löß-Böden, die in der Bodenschätzung mit 70 Boden-
punkten bewertet wurden. Dabei handelt es sich um die hochwertigsten 
Böden im Dienstgebiet des AELF Augsburg. Gerade in Trockenjahren wie 
2025 können diese Böden längere Zeit Wasser nachliefern und so Verluste 
bei Ertrag und Qualität der Ernteprodukte verringern.  

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". 

 

 

 

 

In der Begründung und im Umweltbericht wird redaktionell auf Alternativstandorte ein-
gegangen. Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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3. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bismarckstraße 62, 86391 Stadtbergen 
(Stellungnahme vom 04.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
In den Unterlagen wird unter dem Punkt 3.4.2 Baubedingte Auswirkungen 
ausgeführt, dass „der innerhalb des Geltungsbereichs abgeschobene 
Oberboden entsprechend der gängigen Praxis auf geeigneten, vorzugs-
weise ortsnahen Flächen wieder fachgerecht aufgebracht und damit erhal-
ten wird.“ 

 
3. Externe Ausgleichsfläche und interne Grünflächen  
 
Geplant ist ein Rückbau der Anlage (Batteriespeicher und Masten u.s.w.) 
nach 30 Jahren.   

Nach dem Ende der Nutzung sind die Ausgleichsfläche und die internen 
Grünflächen nicht mehr erforderlich, da nach dem Rückbau ein Bedarf zu 
einem Ausgleich nicht mehr vorliegt.  

 
4. Landwirtschaftliche Folgenutzung  

Die geplante landwirtschaftliche Folgenutzung auf den dann verdichteten 
Böden, ohne Oberboden und mit Eingrünungen zur ökologischen Aufwer-
tung und Stärkung der Habitatfunktion, die nach 30 Jahren vermutlich 
nicht mehr entfernt werden dürfen, ist nach unserer Einschätzung eine 
reine Absichtserklärung.  
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3. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bismarckstraße 62, 86391 Stadtbergen 
(Stellungnahme vom 04.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Sollte die landwirtschaftliche Folgenutzung ernsthaft geplant sein, führen 
Sie bitte im weiteren Verfahren aus, mit welchen Maßnahmen die Ertrags-
fähigkeit des Ackerbodens wiederhergestellt werden soll.  

 
5. Einzäunung  

Die Einzäunung der Anlage sollte an den bestehenden Flurwegen ange-
messen zurückgesetzt werden, damit die Befahrbarkeit mit überbreiten 
landwirtschaftlichen Geräten nicht verschlechtert wird.   

Dies gilt auch für die südlich angrenzende Flurnummer 811. Sollte der 
Zaun auf der Grundstücksgrenze errichtet werden, müsste die landwirt-
schaftliche Nutzung mindestens 50 cm Abstand auf der eigenen Fläche 
einhalten, um die Zaunfundamente nicht zu schädigen.  

 

6. Eingrünung und Grenzabstände von Bäumen  

Die Eingrünung an den Randbereichen des Sondergebietes erfolgt mit 5 
bis 15 m breiten Blühstreifen, auf denen Obstbäume, Baum- und Strauch-
hecken und Bäume angepflanzt werden sollen.  

Es sind für angrenzende landwirtschaftliche Flächen Pflanzabstände nach 
§ 48 AGBGB anzuwenden, nach denen ein Mindestabstand von 4 Metern  
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3. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bismarckstraße 62, 86391 Stadtbergen 
(Stellungnahme vom 04.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
(Bäume über 2 m Höhe) einzuhalten ist, um Nachteile einer künftigen Be-
schattung durch Bäume zu minimieren.  

 
Bei Fragen zu forstfachlichen Belangen wenden Sie sich bitte an Herrn xxx, 
bei Fragen zu landwirtschaftlichen Belangen an Frau xxx. 
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4. Amt für ländliche Entwicklung Schwaben, Dr.-Rothermel-Straße 12, 86381 Krumbach 
(Stellungnahme vom 31.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
2.1 Keine Einwendungen 
 
2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan  
       berühren können, mit Angabe des Sachstands  

Die überplante Fläche liegt im Untersuchungsgebiet der Integrierten Länd-
lichen Entwicklung (ILE) „Schwammregion Gennach-Hühnerbach-Singold“. 
Die erarbeiteten Ergebnisse sind zu berücksichtigen. 

 

 

 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". 

In der Begründung und im Umweltbericht wird redaktionell auf die Ergebnisse des ILE 
„Schwammregion Gennach-Hühnerbach-Singold“ in Bezug zur vorliegenden Planung ein-
gegangen. Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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5. Bund Naturschutz in Bayern e.V., Heilig-Kreuz-Straße 6, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 07.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen  
      Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen  
      jeweils mit der Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 
Siehe Anlage: 

 Text 

 Foto 

Stellungnahme der Kreisgruppe Augsburg im BUND Naturschutz zum Be-
bauungsplan Nr. 27 ,,Großbatteriespeicher Neoen" 

Der BUND Naturschutz begrüßt die Infrastrukturmaßnahme zur besseren 
Integration Erneuerbarer Energien ins Leitungsnetz. Gegen den Standort 
bestehen keine naturschutzfachlichen Bedenken, durch die im Planungs-
bereich vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen erfährt die mehr oder weni-
ger ausgeräumte Agrarlandschaft eine ökologische Aufwertung. 

Die für externe Ausgleichsmaßnahmen vorgesehene Fläche mit der Flur-
nummer 2370 wird im Umweltbericht (4.3. Maßnahmen zur Kompensa-
tion der Eingriffsfolgen) als derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt cha-
rakterisiert (S. 70 und 83; vgl. auch Satzung und Begründung S. 43).  

Tatsächlich handelt es sich um eine vermutlich zweischürige, wenig ge-
düngte Wiese zwischen zwei Pferdekoppeln (s. beiliegendes Foto) von 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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5. Bund Naturschutz in Bayern e.V., Heilig-Kreuz-Straße 6, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 07.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
bereits höherer ökologischer Wertigkeit als eine Ackerfläche. Von daher 
ist es fraglich, ob das genannte Flurstück für die erforderlichen Kompensa-
tionsmaßnahmen ausreicht. 
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6. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn  
(Stellungnahme vom 23.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Vertei-
digungsbelange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen 
Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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7. Gemeinde Oberottmarshausen, Am Alten Markt 3, 86845 Großaitingen 
(Stellungnahme vom 04.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Nachstehend erhalten Sie die Stellungnahmen, die der Gemeinderat 
Oberottmarshausen in seiner Sitzung vom 28.07.2025 einstimmig be-
schlossen hat. 

• Wahl des Verfahrens: 

Aus Sicht der Verwaltung sollte im Sinne des Vertrauensschutzes unmittel-
bar entlang der Gemarkungsgrenze das Verfahren des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes gewählt werden. Aus Sicht der Verwaltung ist die 
genaue Definition des Vorhabengegenstands unter Abwägung aller Inte-
ressen der Beteiligten durchaus vertretbar. 

• Verkehrsbelastung und Infrastruktur: 

Inwieweit ist mit Mehrverkehr durch Anlieferung auf den Verkehrswegen 
der Gemeinde Oberottmarshausen zu rechnen? Werden die Verkehrs-
wege der Gemeinde Oberottmarshausen geplant in Anspruch genommen 
bzw. welche Belastungen sind für das Oberottmarshauser Verkehrsnetz zu 
erwarten? (Kapazität, Lärmbelastung, Sicherheit). 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist sicherzustellen, dass die geplante Abrun-
dungsbegrünung im östlichen Bereich des Plangebietes den unmittelbar 
entlang der Gemarkungsgrenze verlaufenden öffentlichen Feldweg auf der 
Gemeinde Oberottmarshausen nicht beeinträchtigen wird.  
 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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7. Gemeinde Oberottmarshausen, Am Alten Markt 3, 86845 Großaitingen 
(Stellungnahme vom 04.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Hat die Planung der Gemeinde Wehringen Auswirkungen auf das Strom-
netz oder Infrastrukturprojekte der Gemeinde Oberottmarshausen? 

• Lärmschutz und Immissionsschutz:  

Beeinträchtigen die Immissionsgrenzwerte des verfahrensgegenständli-
chen Großbatteriespeichers die Entwicklungsmöglichkeit des Umspann-
werks Oberottmarshausen bzw. möglicher (Groß-)batteriespeicher-Pro-
jekte auf der Gemarkung Oberottmarshausen? 

• Brandschutz und Gefahrenabwehr:  

Der verfahrensgegenständliche Großbatteriespeicher könnte bei Brand er-
hebliche Emmissionen freisetzen. Wie wird gewährleistet, dass dem Ge-
fahrenpotenzial Rechnung getragen wird? (Einsatzplanung Feuerwehr, 
Löschwasserschutz). 
 
Gesundheitliche Auswirkungen und Schutz der Bevölkerung im Brandfall. 
 
Wie ist die Löschwasserversorgung auf dem Grundstück vorgesehen. 
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8. Handwerkskammer für Schwaben, Siebentischstraße 52 – 58, 86161 Augsburg 
(Stellungnahme vom 11.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Nach Durchsicht und Überprüfung der eingegangenen Unterlagen sind wir 
in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft Augsburg zu dem Er-
gebnis gekommen, dass gegen vorbezeichnete Bauleitplanung keine Be-
denken bestehen. 

 

 

 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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9. Industrie- und Handelskammer, Stettenstraße 1+3, 86136 Augsburg 
(Stellungnahme vom 04.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum o.g. Verfahren. 
 
Die IHK Schwaben begrüßt im Sinne des Ausbaus erneuerbarer Energien 
die Pläne der Gemeinde Wehringen eine Planungsgrundlage für einen 
Energie-Speicher in direkter Nähe zum Umspannwerk zu legen. Stromspei-
cher sind für die Abfederung von Schwankungen in Angebot und Nach-
frage auf dem Strommarkt ein wichtiger Baustein der Energiewende. 
 
Nach Prüfung der Planunterlagen ergeben sich aus Sicht der IHK Schwa-
ben unter Berücksichtigung der baulichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen keine Einwände gegen die vorgelegte Planung. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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10. Landratsamt Augsburg, Sachgebiet 501, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 
(Stellungnahme vom 07.08.2025) 
 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Technischer Immissionsschutz 
 
2.1 Keine Einwände 
 
2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage  
 
Die Gemeinde Wehringen beabsichtigt die Ausweisung einer Sonderge-
bietsfläche für eine Großbatterieanlage auf einer bisherigen landwirt-
schaftlichen Fläche im Außenbereich der Gemeinde. Ziel der Ausweisung 
ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Großbatterie-
speicher einschließlich notwendiger technischer Anlagen zu schaffen.   
 
Das Plangebiet liegt ca. 2,3 km außerhalb der Siedlungsfläche Wehringens 
an der östlichen Gemarkungsgrenze und befindet sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Umspannwerk „Umspannwerk Amprion  
Oberottmarshausen“. Die Gemeinden Oberottmarshausen und  
Kleinaitingen liegen knapp 1,0 km und rund 1,5 km östlich/südöstlich des 
Plangebiets. 
 
Parallel wird für das Gebiet der Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 27 
„Großbatteriespeicher Neoen“ aufgestellt. Die Größe des 

Die Stellungnahme zum Technischen Immissionsschutz ist in Teilen identisch zur Stel-
lungnahme der parallel im Verfahren befindlichen Aufstellung des Bebauungsplans mit 
Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher Neoen". 
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10. Landratsamt Augsburg, Sachgebiet 501, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 
(Stellungnahme vom 07.08.2025) 
 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ist identisch zu der der gegen-
ständlichen FNP-Änderung und beträgt ca. 6,3 ha. Der räumliche Gel-
tungsbereich der gegenständlichen 13. Änderung des FNPs umfasst die Fl.-
Nrn. 812, 813 und 814 sowie eine Teilfläche der Fl.-Nr. 833 der Gemar-
kung Wehringen. 
 
Aus der Sicht des Technischen Umweltschutzes sind in Zusammenhang 
mit der Ausweisung des geplanten Sondergebietes insbesondere die 
Lärmauswirkungen des vorgesehenen Großbatteriespeichers und der not-
wendigen technischen Anlagen von Belang. Sollte dabei auch eine Elektro-
umspannanlage errichtet werden, unterliegt diese dem Anwendungsbe-
reich der 26. BImSchV und es sind dementsprechende Anforderungen zu 
erfüllen. Ggf. ist für die Umspannanlage auch ein immissionsschutzrechtli-
ches Genehmigungsverfahren erforderlich (sofern nicht eingehaust und 
Oberspannung ≥ 200 kV).   
 
Wie Abschnitt 8 Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes 
der Begründung in diesem Zusammenhang entnommen werden kann, 
wird im Zuge des Aufstellungsverfahrens auch ein Lärmgutachten erstellt, 
das für das parallel laufende Verfahren zum Bebauungsplan mit Grünord-
nung Nr. 27 „Großbatteriespeicher Neoen“ genutzt werden kann. Darüber 
hinaus gehende Anforderungen an den Immissionsschutz sind demnach 

 

 

 

 

Der ergänzende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Genehmigungs-
antrags wird eine BImSchV-Genehmigung für die Anlage eingeholt. 

 

 

 

 

Das Lärmgutachten wurde zwischenzeitlich erstellt und die Ergebnisse in den Festset-
zungen des parallellaufenden Verfahrens zum Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 27 
„Großbatteriespeicher Neoen“ berücksichtigt. 
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10. Landratsamt Augsburg, Sachgebiet 501, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 
(Stellungnahme vom 07.08.2025) 
 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
im Zuge der nachfolgenden Genehmigungsverfahren nachzuweisen bzw. 
zu erbringen.   
 
Aus fachtechnischer Sicht bestehen insofern grundsätzlich keine Beden-
ken gegenüber der verfahrensgegenständlichen 13. Änderungsplanung 
des FNPs. Die Erkenntnisse und Ergebnisse des Lärmgutachtens werden 
aber abzuwarten bleiben.   
 
Abschließend wird noch ergänzend darauf hingewiesen, dass die im Um-
weltbericht unter Abschnitt 3.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die 
menschliche Gesundheit enthaltenen Ausführungen bezüglich der TA 
Lärm und der demnach vom Projekt ausgehenden zulässigen Lärmemissio-
nen nicht korrekt sind. Die TA Lärm enthält keine Vorgaben zu den ausge-
henden Lärmemissionen eines Vorhabens, sondern regelt die zulässigen 
Lärmimmissionen (Lärmeinwirkungen) auf die benachbarten / umliegen-
den schutzbedürftige Nutzungen in Abhängigkeit von deren bauplanungs-
rechtlicher Einstufung. Sofern damit eine mögliche Kontingentierung an-
gesprochen ist, hat diese nicht nach der TA Lärm, sondern nach der DIN 
45691: Geräuschkontingentierung (2006) zu erfolgen, zumal aktuell das 
Bauleitplanverfahren zur 13. Änderung des FNPs und nicht das konkrete 
Einzelprojekt zu beurteilen ist.   

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen und die entsprechenden Aussagen 
im Umweltbericht (Kap. 3.1) nachrichtlich korrigiert. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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11. LEW Verteilnetz GmbH, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg 
(Stellungnahme vom 07.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Vielen Dank, dass Sie uns über die Planungen informiert haben. 
 
Über die Flurnummern 813 und 814/0 der Gemarkung Wehringen verläuft 
die 380-/110-kV Gemeinschaftsleitung (Anlage 4122) der Amprion und 
LVN. 
 
Auskünfte zu dieser Gemeinschaftsleitung erteilt die Amprion GmbH. Falls 
noch nicht erfolgt, ist die unten aufgeführte Stelle zu beteiligen / anzufra-
gen: 

Amprion GmbH  
Leitungen Bestandssicherung  
Rheinlanddamm 24  
44139 Dortmund  

E-Mail: GT-B-LBPosteingangBehoerden@amprion.net  
 
Gegen die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen unserer-
seits keine Einwände, wenn der Bestand unserer Anlagen gesichert ist und 
die Punkt unserer Stellungnahme zum Bauvorhaben vom 28.11.2024 be-
rücksichtigt werden. 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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12. Regierung von Schwaben – Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 25.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Wir äußern uns zur vorgelegten Bauleitplanung wie folgt: 
 
2.1 Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 
BauGB auslösen sowie Grundsätze der Raumordnung als Vorgabe für die 
nachfolgende Abwägungsentscheidung: 
 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
LEP 7.1.4 Abs. 1 Satz 2 (Z) Unzulässigkeit von Vorhaben in Regionalen 
Grünzügen 
 
Regionalplan der Region Augsburg (RP 9) 
RP 9 B I 2.2 (Z) "Regionale Grünzüge" i.V.m. Karte 3 "Natur und Land-
schaft" 
 
2.2 Stellungnahme aus Sicht der Landes- und Regionalplanung 
 
Die Gemeinde Wehringen beabsichtigt mit den vorliegenden Bauleitpla-
nungen, ein „Sondergebiet Großbatteriespeicher“ im Flächennutzungs-
plan darzustellen und mit dem Bebauungsplan Nr. 27 zu konkretisieren. 
 
Zum gegenwärtigen Planungsstand können wir hierzu Folgendes mittei-
len: 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen".  

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise / Ausführungen werden dankend zur Kenntnis genommen, die fachliche 
Einschätzung wird geteilt und die Planunterlagen nachrichtlich ergänzt. 
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12. Regierung von Schwaben – Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 25.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
 
Der Standort des geplanten Großbatteriespeichers befindet sich im Rand-
bereich des Regionalen Grünzuges auf der Hochterrasse südlich von Augs-
burg (Langweider Hochterrasse) (vgl. RP 9 B I 2.2 (Z) i.V.m. RP 9 Karte 3 
„Natur und Landschaft“). In Regionalen Grünzügen sind nur Planungen 
und Maßnahmen zulässig, die die festgelegten Funktionen nicht beein-
trächtigen (LEP 7.1.4 (Z)). Die Begründung zum Regionalplan-Ziel B I 2.2 
nennt für den Regionalen Grünzug auf der Langweider Hochterrasse die 
Funktionen Gliederung der Siedlungsräume, Verbesserung des Bioklimas 
und die Erholungsvorsorge. Bei der Frage, ob eine Planung oder Maß-
nahme dem RP 9-Ziel B I 2.2 zuwiderläuft, ist die etwaige Betroffenheit al-
ler drei Funktionen des Grünzuges zu betrachten. Ist das Vorhaben geeig-
net, auch nur eine einzige Funktion zu beeinträchtigen, ist dieses landes-
planerisch unzulässig. 
 
2.3 Sonstige fachliche Informationen und Hinweise aus der eigenen Zu-
ständigkeit zu dem oben genannten Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, 
jeweils mit Begründung und ggf. mit Rechtsgrundlage/n: 
 
Hinweise des Regierungssachgebiets 34 "Städtebau" siehe Seite 4. 
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12. Regierung von Schwaben – Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 25.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Die Bauleitplanung wurde in das Rauminformationssystem der Regierung 
von Schwaben eingetragen. 
 
Wir bitten Sie, der höheren Landesplanungsbehörde zuverlässig alle Bau-
leitpläne sowie Innen- und Außenbereichssatzungen nach §§ 34 und 35 
BauGB zu übermitteln, nachdem diese Rechtskraft erlangt haben bzw. die 
Regierung zu informieren, sofern Planungen nicht weiterverfolgt werden. 
Für diese Zuleitung in elektronischer Form haben wir das Funktionspost-
fach flaechenerfassunq@reg-schw.bayern.de eingerichtet. 
 
Ausweislich der o.g. Karte 3 erreicht der betroffene Grünzug auf der Hoch-
terrasse südlich von Augsburg, beginnend zwischen den Stadtteilen Innin-
gen und Haunstetten der Stadt Augsburg, über Bobingen und Königsbrunn 
bis nach Untermeitingen, eine Länge von insgesamt ca. 20 Kilometern. Auf 
Höhe des geplanten Batteriespeichers erreicht der Grünzug eine Ost-
West-Ausdehnung von ca. 1,8 Kilometern. Der geplante Standort würde 
eine Fläche mit ca. 6 ha Umfang zwischen den Siedlungsbereichen von 
Oberottmarshausen und Wehringen, in direkter Nachbarschaft eines be-
stehenden Umspannwerkes und von mehreren Hoch- und Höchstspan-
nungsleitungen, in Anspruch nehmen. 

Angesichts der Dimension des Grünzuges erscheinen die Auswirkungen 
des Projektes auf das lufthygienische Geschehen nach unserer Auffassung 
aufgrund ihrer lokal begrenzten Wirkung im vorliegenden Fall keineswegs 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen zum Regionalen Grünzug werden dankend zur Kenntnis genommen 
und in die Unterlagen eingearbeitet. 
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12. Regierung von Schwaben – Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 25.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
ein Ausmaß und eine Intensität zu erreichen, dass die im RP 9 beschrie-
bene Funktion „Verbesserung des Bioklimas“ des Grünzuges als Ganzes in 
nennenswertem Ausmaß beeinflusst werden könnte. Zu berücksichtigen 
sind dabei die Lage im Randbereich des Grünzuges sowie die geplante 
Schaffung von Grünstrukturen zur Eingrünung des Batteriespeichers. 
 
Laut Begründung zu RP B I 2.2 (Z) dienen Grünzüge - in Verbindung mit 
stadtnahen landschaftlichen Vorbehaltsgebieten - auch der großflächigen 
(Grün-)Gliederung des Stadt- und Umlandbereiches des großen Verdich-
tungsraumes Augsburg (u.a. Identität der Siedlungen, Ablesbarkeit der 
Landschaftsstrukturen). Eine durch das Vorhaben bedingte kleinräumige 
Änderung der vorhandenen Strukturen an dem bereits durch technische 
Infrastruktur erheblich vorgeprägten Standort am Rande des Grünzuges 
führt zwar zweifellos zu einer Veränderung der Landschaftsstruktur, aller-
dings nach hiesiger Auffassung mit nur kleinräumigen Auswirkungen. Eine 
Beeinträchtigung der großflächigen (Grün-) Gliederung des Grünzuges ist 
auch aufgrund dessen o.g. erheblicher Ausdehnung als Folge des aktuellen 
Vorhabens nicht zu erwarten. 
 
Als dritte Funktion der im RP 9 festgelegten Grünzüge wird in der Begrün-
dung zu RP 9 B I 2.2 (Z) die Erholungsvorsorge (d.h. Verfügbarkeit und 
Nutzbarkeit siedlungsnaher, möglichst landschaftlich geprägter Bereiche 
für die Kurzzeiterholung) aufgeführt. In Anbetracht des direkt 
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12. Regierung von Schwaben – Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 25.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
angrenzenden Umspannwerkes sowie der intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzten Umgebung direkt an der Oberottmarshauser Straße erscheint 
eine Nutzung des direkten Vorhabenumfeldes für Erholungszwecke frag-
lich. 
 
Nach alledem ist jedenfalls bei dieser Sachlage keine Beeinträchtigung der 
o.g. Funktionen des Regionalen Grünzuges ersichtlich und ein Verstoß ge-
gen das RP 9-Ziel B I. 2.2 nicht erkennbar. Dabei ist auch zu berücksichti-
gen, dass sich das Vorhaben lediglich im Randbereich des Regionalen 
Grünzuges befindet. Ebenso ist das überragende öffentliche Interesse am 
Ausbau der Erneuerbaren Energien (einschl. der dazugehörigen Netzinfra-
struktur) in die Bewertung einzubeziehen. 
 
Das Sachgebiet 34 "Städtebau" der Regierung gibt folgende Hinweise: 
 
Nach § 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB sollen insbesondere landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen nur im notwendigen Umfang für andere Nutzungsarten 
vorgesehen und in Anspruch genommen werden. Der landwirtschaftlichen 
Nutzung kommt im Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht zu. 
Landwirtschaftlicher Boden überdurchschnittlicher Bonität ist besonders 
zu schützen. 
 

 

 

 

Der unterstützende Hinweis, dass keine Beeinträchtigungen der Funktion des regionalen 
Grünzugs ersichtlich sind, wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Der Hinweis zu den schützenswerten Landwirtschaftlichen Böden wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

In der Begründung wird näher auf mögliche Alternativstandorte eingegangen. 
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12. Regierung von Schwaben – Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 25.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Folgende für die Abwägung relevante Themen sehen wir in den vorgeleg-
ten Unterlagen noch nicht ausreichend behandelt: 

Dem Begründungstext ist keine ausreichende Bedarfsbegründung zu ent-
nehmen. Die aktuelle Notwendigkeit, das Stromnetz mittels Speichern an 
die stark schwankende Verfügbarkeit von Strom aus regenerativen Quel-
len anzupassen, ist zwar allgemein bekannt. Im Interesse einer abwä-
gungsfehlerfreien Planung sollte die Begründung aber zumindest knapp 
die technischen Hintergründe darstellen und den konkreten Bedarf herun-
tergebrochen auf die Region plausibilisieren. 
 
Aus dem Begründungstext geht nicht hervor, welche Alternativstandorte 
in Betracht gezogen wurden und anhand welcher Kriterien sie ausge-
schlossen wurden (z.B. konkrete Anforderungen an bestehende Stromlei-
tungen, ggf. Immissionsschutz etc.). 
 
Es ist nicht zu erkennen in wie weit die Beschaffenheit der bestehenden 
landwirtschaftlichen Flächen in den Abwägungsprozess eingeflossen ist. 
Liegen die Acker- und Grünlandzahlen etwa über den Durchschnittswer-
ten gemäß der Anlage 4 „Durchschnittswerte der Acker- und Grünlandzah-
len für die bayerischen Landkreise“ zu den Vollzugshinweisen zur 
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12. Regierung von Schwaben – Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
(Stellungnahme vom 25.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV), 
kommt ihrem Schutz eine entsprechend größere Bedeutung zu. 

 

Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine weitere Be-
handlung der Stellungnahme notwendig. 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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13. Regionaler Planungsverband Augsburg, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 
(Stellungnahme vom 31.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Die Regierung von Schwaben hat zu o.g. Planungsvorhaben aus landes- 
und regionalplanerischer Sicht Stellung genommen. 
 
Dieser Stellungnahme (sh. Anlage) schließt sich der Regionale Planungs-
verband Augsburg voll inhaltlich an und bittet die darin enthaltenen Hin-
weise und Bemerkungen zu beachten. 

 

 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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14. Staatliches Gesundheitsamt, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 
(Stellungnahme vom 16.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Aus Sicht des Staatlichen Gesundheitsamtes Augsburg gibt es zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Einwände gegen die geplanten Vorhaben. 
 
Aus den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen kann bei beiden Vorgän-
gen keine relevante Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch und insbe-
sondere der menschlichen Gesundheit im Projektgebiet festgestellt wer-
den.  
 
Altlastenverdachtsflächen oder Bodenverunreinigungen innerhalb des Än-
derungsgebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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15. Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Förgstraße 23, 86609 Donauwörth 
(Stellungnahme vom 14.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Zu o. g. Vorhaben erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt:  

1. Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 
 
Wie in der Satzung unter Ziffer 3.3 und in der Begründung ebenfalls unter 
Ziffer 3.3 ausgeführt, kann es durch Starkregenereignisse auch fernab von 
Gewässern zu Überflutungen kommen.   
 
Gemäß den Ausführungen in der Begründung unter Ziffer 3.3 liegen bei 
der Gemeinde Erkenntnisse zu früheren Starkregenereignissen und Über-
flutungsflächen im Norden vor.   
 
Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitpla-
nung. Wir halten es für erforderlich, die topographischen und hydrologi-
schen Verhältnisse (Wasserscheiden, Außeneinzugsgebiete, Hanglagen, 
Mulden, bevorzugte Fließwege, flächenhafter Wasserabfluss etc.) zu erhe-
ben und eine Gefährdungs- und Fließweganalyse sowie eine Risikobeurtei-
lung durchzuführen.   
 
Soweit Starkregen- oder Sturzflutgefahrenkarten der Gemeinde, des Frei-
staat Bayern oder des Bundes vorliegen, sind diese entsprechend zu be-
achten und auszuwerten. In diesem Zusammenhang wird auf die Hinweis-
karte Oberflächenabfluss und Sturzflut des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt hingewiesen 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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15. Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Förgstraße 23, 86609 Donauwörth 
(Stellungnahme vom 14.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
(https://www.lfu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweis-
karte/index.htm) Die Ergebnisse sind im Plan zu berücksichtigen.  
 
Gemäß § 37 WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers 
nicht zum Nachteil eines höher- oder tieferliegenden Grundstücks behin-
dert, verstärkt oder auf andere Weise verändert werden.  
 
2. Altlasten und Bodenschutz  
 
Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bo-
dens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder 
Altlast hindeuten, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde 
(Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. 
Art. 1 und 12 Abs. 2 BayBodSchG).  
 
Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikali-
schen und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bo-
denmaterials insbesondere die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 
19731:2023-10 zu berücksichtigen.  
 
Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden-, Witterungsverhält-
nissen und Wassergehalten zu vermeiden. Ansonsten sind geeignete 
Schutzmaßnahmen zu treffen.  
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15. Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Förgstraße 23, 86609 Donauwörth 
(Stellungnahme vom 14.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssi-
ger Mutterboden ist möglichst hochwertig nach den Vorgaben der §§ 6 
und 7 BBodSchV zu verwerten.  
 
3. Niederschlagswasser  
 
Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den Erhalt 
der natürlichen Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten (vgl. Ar-
beitsblatt DWA-A 102-1 und 2 / BWK-A 3-1 und 2 sowie DWA-M 102-4 / 
BWK-A 3-4). Daher sollte das Niederschlagswasser nach Möglichkeit orts-
nah versickert werden, sofern dem weder wasserrechtliche noch sonstige 
öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange ent-
gegenstehen.   
 
Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, 
Niederschlagswasser dezentral zurückzuhalten und anschließend zu versi-
ckern. Der dazu notwendige Flächenbedarf ist im Bebauungsplan zu be-
rücksichtigen, dies gilt auch für Privatflächen, sofern diese in Anspruch ge-
nommen werden sollen.  

„Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten 
Flächen muss auf den Baugrundstücken ordnungsgemäß versickert wer-
den. Die Versickerung soll vorzugsweise breitflächig und über eine 
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15. Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Förgstraße 23, 86609 Donauwörth 
(Stellungnahme vom 14.08.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
mindestens 30 cm mächtige bewachsene Oberbodenzone erfolgen.“  
 
4. Zusammenfassung  
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirt-
schaftlichen Bedenken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.   
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16. Zweckverband Stauden-Wasserversorgung, Waldstraße 4, 86868 Mittelneufnach-Reichertshofen 
(Stellungnahme vom 08.07.2025) 
(identisch BP) 

Anregungen / Bedenken / Hinweise  Abwägungsvorschlag 
Das oben genannte Gebiet liegt außerhalb unserer Zuständigkeit! 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme der parallel im Verfahren befindli-
chen Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 27 "Großbatteriespeicher 
Neoen". Auf der Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist keine wei-
tere Behandlung der Stellungnahme notwendig. 

Beschlussvorschlag: 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 

 


